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Arznei- und Heilmittelvereinbarungen 2012 
einschließlich der Richtgrößen 
 
 
Zum 01.01.2012 werden die Richtgrößen für Arzneimittel und Heilmittel angehoben. Wir 
informieren Sie mit dieser Sonderinformation über die wesentlichen Inhalte der neuen 
Vereinbarungen mit den Krankenkassen: 
 
 
Richtgrößen 
 
►Arznei- und Verbandmittel 
 
Die Richtgrößen für Arznei- und Verbandmittel werden für alle Fachgruppen um 1,93 v. H. erhöht.  
 
►Heilmittel 
 
Erhöhung der Richtgrößen um 6,7 v. H. für alle Fachgruppen. 
 
 
 
Ausgabevolumen (Sollwert)  
 
►Arznei- und Verbandmittel 
 
Das Ausgabevolumen wird um 2,43 v. H. auf 229.187.144,- EUR angehoben.  
 
Die Differenz zum Steigerungssatz der Richtgrößen (1,93 v. H.) ergibt sich durch die 
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten.  
 
►Heilmittel 
 
Steigerung um 6,7 v. H. auf 33.842.872,- EUR. 
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Seite 2 zur Sonderinformation – Dezember 2011 

Erweiterte Befreiungsregelungen von der Richtgrößenprüfung 
 
Vertragsärzte, die ihre Verordnungskosten im Jahr 2012 um mindestens 10%-Punkte senken und 
ihr Budget nach der Absenkung um nicht mehr als 40 v. H. überschreiten, werden von der 
Richtgrößenprüfung befreit. 
 
Ebenfalls von der Richtgrößenprüfung befreit werden Vertragsärzte, die ihre Richtgrößen für 2012 
um nicht mehr als 35 v. H. überschreiten und ihre Kosten pro Fall gegenüber dem Vorjahr (2011) 
nicht steigern. 
 
Die Befreiungsregelungen gelten nur für den Bereich Arzneimittel und Verbandmittel! 
 
 
 
Konkrete Wirtschaftlichkeitsziele 
 

- Die empfohlenen Leitsubstanzen gelten weiter. Als Leitsubstanz werden jetzt auch 
biosimilare Erythropoietine genannt bzw. empfohlen. Bei den Schleifendiuretika wurde 
neben Furosemid auch Torasemid als Leitsubstanz aufgenommen. 

 
- Grundsätzlich sind preisgünstige Generika/Biosimilars zu verordnen. Dies gilt sowohl für 

Arzneimittel als auch für Blutzucker-Teststreifen. 
 

- Die “me-too-Liste“ nennt Arzneimittel, die möglichst wenig verordnet werden sollten. Diese 
Liste der KV Nordrhein wurde bisher auch in Bremen empfohlen, wird jetzt aber hier – da 
sie in Nordrhein nicht mehr gepflegt wird – offiziell zum 30.06.2012  außer Kraft gesetzt. 

 
 
Die kompletten Verträge für das Kalenderjahr 2012 und die “me-too-Liste“ finden Sie auf unserer 
Homepage (www.kvhb.de)  
 
 
 
Anlagen: 
Richtgrößen Arzneimittel 2012 
Richtgrößen Heilmittel 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Ansprechpartner ist:  Michael Schnaars    ℡ 0421/34 04-154    E-Mail: m.schnaars@kvhb.de 


